
Die antirevolutionären  
Revolutionäre von 1848
Der schweizerische Bundesstaat wird heuer 175 Jahre alt. Wie 1848 auch  
gesehen und gedeutet werden kann, erklärte der Glarner Jurist Alfonso  
Hophan an einem Vortrag des Historischen Vereins des Kantons Glarus.

St. Gallen will 175 Jahre 
Bundesstaat feiern

Am 24. Juni ist wegen des 175-Jahr-Ju-
biläums der Bundesverfassung ein Tag 
der offenen Türen im Regierungsge-
bäude in St. Gallen geplant. Zum Pro-
gramm gehört auch ein Eröffnungsfest 
mit Fahnenschwingerinnen und Fah-
nenschwingern auf dem Klosterplatz. 

Die Bundesverfassung von 1848 
gelte als Grundstein der heutigen 
Schweiz, heisst es in der Mitteilung der 
Staatskanzlei vom Donnerstag. Wegen 
des 175-Jahr-Jubiläums lade der Kanton 
zu einem Volksfest und öffne dabei die 
Türen des Regierungsgebäudes samt 
den Arbeitsräumen der Regierungsmit-
glieder. Die Fahrt nach St. Gallen mit 
Bahn und Bus wird für die Einwohne-
rinnen und Einwohner des Kantons gra-
tis sein. Auf der Bühne der Festspiele 
sollen Fahnenschwingerinnen und Fah-
nenschwinger aus allen Kantonen der 
Schweiz «für Aufsehen sorgen». 

Geplant ist ein Auftritt von Bundes-
rätin Karin Keller-Sutter. Bereits ange-
laufen ist ein Plakatwettbewerb, zu fin-
den über die Webseite des Kantons St. 
Gallen. (sda)

Rolf Kamm *

Alfonso Hophan betrachtet die Grün-
dung des Bundesstaates vor 175 Jahren 
unter dem recht unschweizerischen 
Gesichtspunkt der Revolution. Norma-
lerweise bringt man die Geburt der mo-
dernen Schweiz nicht mit Volksaufstän-
den und Barrikaden in Verbindung. Im 
Gegensatz zur «Revision» nimmt die 
«Revolution» nicht Rücksicht auf die 
Rechtstradition, sie bricht mit ihr. 

In der alten Eidgenossenschaft gab 
es keine schweizerische Verfassung, sie 
war ein Staatenbund. Erstmals ent-
stand 1798 eine Schweiz mit geschrie-
bener Verfassung, die Helvetische Re-
publik, nach französischem Vorbild: 
zentralistisch und ohne Untertanen. 
Doch diese Verfassung wandelte sich 
fast monatlich, teils unter dem Ein-
druck von Gewalt. Aber wie die un-
glückliche erste Verfassung kam auch 
deren Ende aus dem Ausland: Napo-
leon diktierte 1803 die Mediations-
verfassung: Die neuen Kantone blieben 
bestehen, dafür gab er den einzelnen 
Kantonen ihre alten Verfassungen samt 
Landsgemeinden zurück. Als Korse 
glaubte Napoleon zu wissen, dass 
«Montagnards» (Bergler) eben ein ge-
wisses Mass an Freiheit bräuchten.

Schwerer Stand für Verfassung
Nach Napoleons Sturz diktierten 1815 
die fürstlichen Siegermächte die 
Schweizer Verfassung: Die Eidgenos-
senschaft blieb ein durch einen Bundes-
vertrag zusammengehaltener Staaten-
bund von 22 souveränen Kleinststaa-
ten. Der Vertrag kannte keine 
Revisionsbestimmungen und konnte 
somit nur mit Einverständnis aller Ver-
tragsparteien geändert werden. 

Damit war man wieder im Verfas-
sungsverständnis des Ancien Régime 
angelangt, garniert mit einem fort-
schrittlichen Ansinnen: Alle Kantone 
sollten der Tagsatzung eine Verfassung 
abgeben. Der glarnerische Beitrag be-
schränkte sich auf ein «mageres Ske-
lett» von sechs Artikeln, da man ja über 
«jahrhundertealte Übung» verfüge. 
Geschriebene Verfassungen genossen 
keinen hohen Stellenwert. 

Liberale, Konservative, Radikale
Es brauchte einige Zeit, bis die «Volks-
souveränität» der Französischen Revo-

Gedenkblatt zu der Einführung der Bundesverfassung vom 12. September 1848: Helvetia mit der Bundesverfassung wird 
von einem alten Eidgenossen gekrönt, beidseits stehen Bürger in Zivil und in Uniform.  Bild: Historisches Lexikon der Schweiz

lution wieder zu einer lauten Forderung 
wurde: Infolge der Pariser Juli-Revolu-
tion von 1830 wurden die meisten Kan-
tone «liberal», so auch Glarus 1836. Die 
Orte, die sich dem Zeitgeist nicht an-
schliessen mochten, galten fortan als 
«konservativ».

Auf eidgenössischer Ebene strebten 
die Liberalen 1832 die Revision des 
Bundesvertrags an. Aber die «Bundes-
urkunde» scheiterte an Volksabstim-
mungen in den Kantonen, weil sie den 
einen zu revolutionär und den anderen 
zu wenig radikal war. Letztere, die Ra-
dikalen, befürworteten eine Revolution, 
da sonst die Grossmächte und alle Kan-
tone einstimmig über den weiteren Weg 
der Schweiz entschieden hätten. Aber 
der liberale Sieg im Sonderbundskrieg 

erledigte die konservative Minderheit, 
während die blutigen Revolutionen in 
Europa dessen Fürstenhäuser von der 
Schweiz ablenkten.

Das Volk organisieren
Noch vor Ende des Sonderbundskrieges 
begann die «Verfassungsrevisionskom-
mission» zu tagen: je ein Abgesandter 
aus jedem Kanton, also keine Volksver-
treter. Glarus vertrat der Fabrikant Kas-
par Jenny, der zwar fleissig protokollier-
te, sich aber politisch nur wenig ein-
brachte. 

Ganz anders der radikale Waadtlän-
der Henri Druey, welcher der «unge-
bundenen Kraft des Volkes» das Wort 
redete und meinte, das Volk dürfe alles 
und die Regierung brauche keinen 

Schutz. Auf der anderen Seite standen 
Leute wie der Berner Ulrich Ochsen-
bein oder der Zürcher Jonas Furrer: 
Eine Revolution «von unten wie von 
oben» sollte verhindert, das Volk «or-
ganisiert» werden. Die «Aufhebung 
und Umgestaltung der Verfassung» 
dürfe nicht beliebig sein. Aber gerade 
in diesem Punkt setzten sich die Radi-
kalen durch: Die kommende Bundes-
verfassung sollte «jederzeit revidiert 
werden», denn Revolutionen habe es 
immer dann gegeben, wenn die Verfas-
sung nicht änderbar gewesen sei. Eine 
Revolution wollte man 1848 nicht.

Versteckte juristische Revolution
Trotzdem kam man um eine Revolu-
tion nicht herum: Um den Bundesver-
trag in eine Bundesverfassung und den 
Staatenbund in einen Bundesstaat zu 
verwandeln, setzte die Kommission so-
genannte Übergangsbestimmungen in 
Kraft. Diese sahen statt der erforderli-
chen Einstimmigkeit, Abstimmungen 
in den Kantonen und eine in der Tag-
satzung vor. 

Die Kantone schritten auf unter-
schiedliche Weise zur Tat: In Glarus 
entschied die Landsgemeinde, in Frei-
burg und Graubünden der Grosse Rat, 
und in Luzern wurden die Nichtstimm-
enden als Ja-Stimmen gezählt. Am 
Schluss sagte eine Mehrheit Ja zu Ver-
fassung und Bundesstaat, bei einer 
Stimmbeteiligung von nur 55 Prozent. 
Bereits im Oktober schritt das frisch-
gebackene Schweizervolk zu den Natio-
nal- und Ständeratswahlen. Ihren ers-
ten Bundesrat erhielten die Schweizer 
im Dezember. 

Die Schweiz erhielt ihre Bundesver-
fassung in einem revolutionären Akt, 
der bestenfalls den «Schein des 
Rechts» aufrechterhielt, so Alfonso Ho-
phan. Dass wir uns nach 175 Jahren mit 
diesem Staat arrangiert haben, ja sogar 
berechtigt stolz auf ihn sind, ändere an 
dieser interessanten, «unschweizeri-
schen» Tatsache nichts.

* Rolf Kamm ist Präsident des Histori-
schen Vereins des Kantons Glarus

Zum 175-Jahr-Jubiläum der Bundes-
verfassung findet am 12. September 
eine kantonale Feier samt einer histo-
risch-juristischen Einschätzung statt.

Ostwind-Tarifverbund wird 4 Prozent teurer
Der Tarifverbund Ostwind, dem der Glarner ÖV angehört, erhöht auf Dezember die meisten Preise.

Fridolin Rast

Öffentlicher Verkehr Der Tarifverbund 
Ostwind erhöht die Billettpreise auf 
den Fahrplanwechsel Ende Jahr hin. 
Wie der Verbund, dem auch der Kanton 
Glarus angehört, in einer Mitteilung 
schreibt, folgt er damit der Preiserhö-
hung des nationalen Verkehrs. Die 
Preiserhöhung sei die erste seit 2016 
und betrage über das gesamte Ostwind-
Sortiment durchschnittlich 3,5 Prozent. 
Mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer 
um 0,4 auf neu 8,1 Prozent ergebe sich 
eine Verteuerung von 3,9 Prozent. 

Höhere Kosten, besseres Angebot 
Begründet wird die Preiserhöhung vom 
Tarifverbund mit einem verbesserten 
Angebot, höheren Kosten für Lohn, 
Unterhalt und Energie sowie gleichzei-
tig sinkenden Mitteln für Abgeltungen 
im regionalen Personenverkehr. 

Nicht alle Preise des bestehenden 
Sortiments werden erhöht, wie es wei-

ter heisst. Etwa blieben die Preise der 
Ostwind-9-Uhr-Tageskarte von ab 
20 Franken unverändert. «Um die Ta-
rifmassnahme abzufedern, beschloss 
der Tarifverbund Ostwind zusätzlich, 
das Abo-Sortiment merklich zu verbes-
sern», wird Werner Thurnheer, Ge-
schäftsführer des Tarifverbunds, in der 
Mitteilung zitiert. «Per Fahrplanwech-
sel 2023/24 senken wir die Schwelle für 
Alle-Zonen-Abos von bisher 13 auf 
8 Zonen.» Wer künftig ein Abo mit 
mehr als sieben Zonen kauft, erhalte 
automatisch das Upgrade für alle 
111 Ostwind-Zonen – «sozusagen ein 
Generalabonnement für die Ost-
schweiz», so Thurnheer. Zusätzlich 
würden neue Produkte entwickelt, da-
mit Abokunden und Kundinnen einfach 
und preiswert tageweise auf «Alle 
Zonen» upgraden könnten. Bis zur an-
gekündigten Preiserhöhung seien die 
Preise des regionalen wie des schwei-
zerischen ÖV seit Dezember 2016 sie-
ben Jahre lang stabil geblieben. 

Künftig teurer: Auch der Bus, der zeitweise von Linthal nach Schwanden verkehrt, 
wird als Ostwind-Angebot ab Dezember teurer.  Archivbild: Fridolin Rast

  

Glarus vertrat der 
Fabrikant Kaspar 
Jenny. Er brachte 
sich aber politisch 
nur wenig ein.
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